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erkennen, dass gewisse Gegenden schon stark moto-
risiert sind, wihrend anderswo noch grosse Moglich-
keiten waren und zum Teil noch sind:

Kanton Zuwachs 1929-1939
Ziirich 18 %
Bern 28 %
Freiburg 34 %
Luzern 43 %
Schwyz . . iiber 100 %
Aargau 33 %
Waadt 68 %

Relativ gross war auch die Zunahme der Explo-
sionsmotoren, besonders an Traktoren, in den Jah-

ren vor dem Kriege, als die sinkenden Preise der Be-
triebsmitte]l zum Ankauf verlockten.

Wassermotoren sind dagegen deutlich im Riick-
gang. Thre Gesamtzahl von 1093 zeigt deutlich, dass
diesen Antrieben im modernen Landwirtschafts-
betrieb nur wenig Moglichkeiten gegeben sind.

Eine neue und durch den Krieg besonders be-
giinstigte Anwendung motorischer Kraft stellt die
Seilwinde fiir die Ackerbestellung dar. Hier bieten
sich zum Ersatz teurer tierischer Zugkrifte noch
viele Moglichkeiten, und zwar besonders wieder fiir
den Elektromotor.

Initiative zur Besteuerung der &ffentlichen Unternehmungen

Allgemeines

Im September 1945 wurde eine Volksinitiative
folgenden Wortlautes organisiert:

«Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer-
biirger stellen hiemit, gestiitzt auf Art. 121 der Bun-
desverfassung, das Begehren, die Bundesversammlung
habe im Sinne der nachstehenden allgemeinen An-
regung eine Zusatzbestimmung zur Bundesverfassung
vom 29. Mai 1874 auszuarbeiten und innert Jahres-
frist dem Volke zu unterbreiten:

Bei der Schaffung der Mittel zur Deckung der Auf-
wendungen fir die Landesverteidigung hat der Bund
einen angemessenen Lastenausgleich zwischen priva-
ten und offentlichen Unternehmungen herbeizufiih-
ren. Zu diesem Zwecke sind die rechtlich selbstandigen
und unselbstandigen industriellen und gewerblichen
Betriebe sowie die Kredit- und Versicherungsinsti-
tute der Kantone und Gemeinden einer ihrer wirt-
schaftlichen Leistungsfihigkeit und ihrer Rendite an-
gepassten Steuer zu unterwerfen. Kranken-, Versor-
gungs- und Bildungsanstalten sowie Unternchmen, die
vorwiegend soziale, kulturelle und kirchliche Auf-
gaben erfiillen, sind steuerfrei zu belassen.

Die Unterzeichner ermachtigen das Initiativko-
mitee, das vorliegende Volksbegehren zuriickzu-
zichen, wenn die Bundesversammlung durch einen
eigenen Verfassungsvorschlag oder durch bundesge-
setzliche Massnahmen eine Besteuerung der offentli-
chen Unternehmungen in die Wege leitet.»

Diese Initiative, die von einem «Initiativkomitee
fiir gerechten Steuerausgleich» ausgeht, hat auch seine
Bedeutung fiir zahlreiche kommunale und kantonale
Elektrizitatswerke, die keine eigene Rechtspersonlich-
keit besitzen, und so mag es sich rechtfertigen, an

dieser Stelle dariiber etwas niheren Aufschluss zu
ereeilen.,

Die Unterwerfung aller offentlichen Unterneh-
mungen unter die Steuerpflicht gegeniiber dem Bunde,
insbesondere Wehropfer und Wehrsteuer, also die
Heranziehung aller Erwerbsbetriebe der Kantone und
Gemeinden, wirft verschiedene Probleme auf und es
konnen gute Griinde dafiir und dagegen aufgefiihrt
werden. Diese verschiedenen Argumente wollen wir
im folgenden kurz zusammenstellen, um unseren Le-
sern eine eigene Urteilsbildung zu erleichtern.

Die Griinde der Befiirworter

Fir die Initiative spricht einmal der Umstand, dass
auch die 6ffentlichen Unternehmungen — Elektrizi-
tatswerke, Gas- und Wasserversorgungen, Kantonal-
banken usw. — ein grosses Interesse an der Landes-
verteidigung hatten und es also nicht mehr als recht
und billig erscheint, wenn sie auch zur Tragung der
gewaltigen Mobilisationskosten herangezogen wer-
den. An diese Ueberlegung schliesst sich gleich eine
weitere an, die.als bestes Argument fiir die Absichten
der Initiative anzusehen ist. Diejenigen o6ffentlichen
Unternehmungen namlich, die mit eigener Rechtsper-
sonlichkeit ausgestattet sind, also in der Form der
Aktiengesellschaft oder der Genossenschaft erschei-
nen, unterliegen der Steuerpflicht, die anderen
unselbstindigen offentlichen Unternehmungen da-
gegen nicht. Es ergibt sich daraus der sonder-
bare Zustand, dass die Wehropfer- und Wehr-
steuerbefreiung der offentlichen Unternehmungen
von den Zufilligkeiten der dusseren zivilrechtlichen
Form abhingt. Beteiligt sich ein Kanton an einem
Elektrizitatswerk mit Aktienkapital, so unterliegt er
den Bundessteuern, steckt er aber sein Geld in ein
Elektrizitditswerk, das als Verwaltungsabteilung be-
trieben wird, so ist er von diesen Steuern befreit, Dass
das ein unbefriedigender Zustand ist, der auf die eine
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oder andere Art beseitigt werden sollte, wird von
niemand bestritten.

Die Tatsache, dass gewisse offentliche Unterneh-
mungen, soweit sie privaten Unternechmen Konkur-
renz machen, z. B. Kantonalbanken oder Installa-
tionsabteilungen von Elektrizititswerken, in steuer-
missiger Hinsicht privilegiert sind und ganz wesent-
liche Lasten nicht zu tragen haben, wird ebenfalls
geltend gemacht. Abgesechen von den praktischen
Folgen einer solchen Bervorzugung von Staatsbetrie-
ben wird von den Befiirwortern der Initiative auch
darauf hingewiesen, dass aus steuerpsychologischen
Griinden das Steuerreservat aufgehoben werdén
solle. Nicht zu Unrecht wird darauf hingewie-
sen, dass der Slogan «Vo hiit a wird alles verstiitiret»
nun durchgehend verwirklicht werden solle. Dies er-
scheint den Initianten um so eher moglich, als die
finanzielle Lage der in Frage stechenden Unterneh-
mungen in den letzten Jahren eine ausgezeich-
nete geworden ist. Das gilt in vielen Fillen auch von
den Gemeinden und Kantonen. Eine Heranziehung
auch dieser Mittel zur Abtragung des gewaltigen
Schuldenberges des Bundes erscheint den Initianten
um so eher gerechtfertigt, als die hohen Ertrignisse
dieser 6ffentlichen Unternehmungen nur in sehr ge-
ringem Masse fiskalisch herangezogen worden sind
und zum grossten Teil fiir aussergewoShnliche Ab-
schreibungen und zusitzliche Reservebildung ver-
wendet wurden. An Hand verschiedener Beispiele
beweisen die Initianten, dass die Belastung durch die
in Frage stehenden Bundessteuern im allgemeinen
ohne weiteres tragbar sind. Dort wo sie es nicht sind,
siecht der Text der Initiative eine Anpassung der
Steuer an Leistungsfihigkeit und Rendite vor.

Die Argumente der Gegner

Die Gegner der Initiative verweisen vor allem auf
die rechtliche Bedenklichkeit der Besteuerung der
Gemeinden und Kantone selber, auf die schlussend-

Energiepreisfragen
Tariferméssigung beim Elektrizitatswerk St. Gallen
Im Hinblick auf die andauernde Steigerung des Elek-
trizitiitsabsatzes des EW St. Gallen, der auch fiir die kom-
menden Jahre giinstige Rechnungsergebnisse erwarten
lisst, wurde vom Stadtrat dem Gemeinderat der Stadt
St. Gallen folgende Tarifreduktion vorgeschlagen:
Mit Wirkung ab Rechnungsmonat April 1946 seien:
I. die im Tarif I A in Ziffer 1a (Beleuchtung und Klein-
apparate) aufgefiihrten Preisansitze von 55, 50, 45
und 40 Rp /kWh und der unter Ziffer 2 (Reklame-
beleuchtung) aufgefiihrte Ansatz von 55 Rp./kWh um
je 5 Rp. zu reduzieren;
II. die im Tarif V (Regelverbrauchstarif) in Ziffer 3 auf-
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lich die Folgen der Initiative hinauslaufen. Sie be-
trachten es als eine Verletzung der Wiirde der Kan-
tone, wenn eidgendssische Kommissire Einblick in
die Buchfithrung ihrer Verwaltungsabteilungen neh-
men konnten. Ausserdem weisen die Gegner der Ini-
tiative auch darauf hin, dass die finanzielle Lage
vieler Gemeinwesen eine solche Besteuerung nicht er-
trage. Die Gegner des Volksbegehrens auf der poli-
tischen Linken sprechen in diesem Zusammenhang
von einem «Raubzug» auf die offentlichen Unter-
nehmungen, sagen allerdings nicht, als was man dann
die Steuerlast bezeichnen muss, die den privaten Un-
ternehmungen auferlegt wird, die ja nicht nur Wehr-
opfer und Wehrsteuer, sondern dazu noch samtliche
Staats- und Gemeindesteuern zu tragen haben.

Von den Gegnern der Herbeizichung aller offent-
lichen Unternehmungen zur Steuerleistung an den
Bund wird auch darauf hingewiesen, dass die Zu-
kunft kostspielige Anstrengungen, z. B. die Alters-
und Hinterbliebenenversicherung, bringen werde, die
die finanzielle Lage von Kantonen und Gemeinden
anspannen werden. Jede weitere Belastung offent-
licher Unternechmungen miisse aber zu einer Vermin-
derung der Abgaben an die Gemeinwesen und da-
mit zu einer Erhohung der Steuerlast fiihren, was
nicht erwiinscht sei.

Wie man sieht, haben sowohl Freunde als Gegner
der Initiative gute Griinde ins Feld zu fihren. Welche
Auffassung den Sieg davontragen wird, weiss man
heute noch nicht. Die Unterschriftensammlung ist im
Gange, und iiber ihre Erfolgsaussichten kann noch
nichts gesagt werden. Wenn der Initiative ein Erfolg
beschert sein sollte, so wiirde dem Bunde von diesen
neu erfassten Unternehmungen ein wenn auch nicht
grosser, so doch sicher ebenfalls erwiinschter Beitrag
an die nahezu 10-Milliarden-Schuld zukommen.

R K.

gefiihrten Preisansiitze von 55 Rp./kWh um 5 Rp. her-

abzusetzen.

Wenn diese Antriige durchgehen, so wird einer For-
derung, die in St. Gallen schon viel zu reden gab, statt-
gegeben und der Ansatz von 55 Rp. pro kWh vermindert
werden. Ohne Zweifel stand das EW St. Gallen mit sei-
nem Hochtarifpreis an der Spitze der grisseren Schwei-
zerstidte.

Die Senkung des Hochtarifpreises wird fiir das Jahr
1946 einen Einnahmenausfall von etwa 110000 Fr. brin-
gen, vorausgesetzt, dass der Verbrauch nicht ansteigt, was
aber wegen der Einschrinkungen vorderhand nicht mog-
lich ist. Zum Ausgleich des Ausfalls sollen 90000 Fr.
einem fiir solche Zwecke geschaffenen Energiepreis-Re-
servefonds entnommen werden.



	Initiative zur Besteuerung der öffentlichen Unternehmungen

